
ÜBUNGSBLÄTTER STUDENTEN · EXAMINATORIUM HAUSARBEIT STRAFRECHT · »DIE NÖTE EINES LEHRERS«

Ü
B

U
N

G
SB

LÄ
TT

ER
ST

U
D

EN
TE

N

2. Tatentschluss
L müsste einen hinreichenden Tatentschluss zur Anstiftung zu ei-
ner Straftat nach § 153 StGB gehabt haben. Er müsste sich vorge-
stellt haben, K zu einer Falschaussage vor Gericht oder einer ande-
ren zur eidlichen Vernehmung von Zeugen/Sachverständigen
zuständigen Stelle anzustiften. Wie L wusste, sollte Ks Aussage vor
der Polizei erfolgen – diese ist aber zur eidlichen Vernehmung
nicht zuständig.44 Ls Tatentschluss bezog sich also auf eine Anstif-
tung zur Falschaussage vor einer nicht zur eidlichen Vernehmung
befugten Stelle. Hätte K den von L bezweckten Tatentschluss tat-
sächlich gefasst und anschließend auch in die Tat umgesetzt, so
hätte die Falschaussage vor der Polizei den Tatbestand des § 153
StGB also nicht erfüllt. Selbst eine erfolgreiche Anstiftung durch L
konnte demnach allenfalls einen untauglichen Versuch der Falsch-
aussage i.S.d. § 153 bewirken. Fraglich ist, ob § 159 StGB auch in
dieser Situation eingreift.

Nach Ansicht der Rechtsprechung scheidet in einer solchen Si-
tuation eine Strafbarkeit des Anstifters nach § 159 StGB aus, denn
diese setze zumindest voraus, dass die Falschaussage objektiv hätte
verwirklicht werden können45 – was ja bei der Anstiftung zur
Falschaussage vor einer objektiv nicht zuständigen Behörde gerade
nicht der Fall ist. Der Tatbestand des § 159 StGB wäre demnach
nicht erfüllt.

Dem hält eine Literaturansicht entgegen, der Regelungsgehalt
des § 159 StGB gehe weiter: § 159 StGB ordne die Erstreckung
des § 30 I StGB auf das Vergehen des § 153 StGB an. § 30 I StGB
umfasse aber prinzipiell auch den untauglichen Beteiligungsver-
such,46 arg § 30 I 3 i.V.m. § 23 III StGB, wovon auch bei seiner
Anwendung im Rahmen des § 159 StGB keine Ausnahme zu ma-
chen sei.

Eine Entscheidung zwischen den beiden Ansichten ist hier nur
dann erforderlich, wenn die Literaturansicht im vorliegenden
Fall – entgegen der restriktiven Rechtsprechungsansicht – zu einer
Strafbarkeit wegen Anstiftung zum untauglichen Versuch käme.
Das wäre dann der Fall, wenn L einem umgekehrten Tatbestands-
irrtum unterlegen wäre: wenn die Vorstellung, die Falschaussage
vor der Polizei begründe den Tatbestand des § 153 StGB, auf der
irrigen Annahme eines Merkmals des gesetzlichen Tatbestands be-
ruhte. Als irrig angenommenes Merkmal des gesetzlichen Tatbe-
stands des § 153 StGB kommt hier eine unterstellte Zuständigkeit
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päischen Ländern, insbesondere aus solchen des Nahen und Mittleren Ostens eingeführt. Dabei wer-
den nicht nur Rohöl, sondern in nicht unerheblichem Maße auch Mineralölprodukte, wie etwa Heizöl
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der Polizei zur eidlichen Zeugenvernehmung in Betracht. Lebens-
nah ist aber nicht die Annahme, L habe sich vorgestellt, dass die
Polizei entsprechend § 153 StGB zur eidlichen Vernehmung zu-
ständig ist, sondern dass er von der prinzipiellen Strafbarkeit der
Falschaussage vor der Polizei ausging. Darin liegt aber kein Irrtum
über das Vorliegen eines Merkmals des gesetzlichen Tatbestands
des § 153 StGB, sondern ein logisch bereits davor liegender Irrtum
über die inhaltliche Reichweite des Straftatbestands nach § 153
StGB. Es stellt daher keinen umgekehrten Tatbestandsirrtum, son-
dern einen umgekehrten Verbotsirrtum dar, wenn der Täter den
gesetzlichen Tatbestand des § 153 StGB irrtümlich auf tatsächlich
nicht erfasste Verhaltensweisen (Falschaussage vor der Polizei) aus-
dehnt. Der Täter stellt sich dann irrtümlich vor, ein nicht strafba-
res Verhalten erfülle einen Straftatbestand. Darin liegt kein un-
tauglicher Versuch (welchen Delikts?), sondern lediglich ein
strafloses Wahndelikt.47 Bereits aus diesem Grund konnte das An-
stiftungsverhalten des L § 159 StGB nicht erfüllen – eine Entschei-
dung zu dessen korrekter Auslegung erübrigt sich infolgedessen;
die Vorstellung des L begründete keinen Tatentschluss für einen
untauglichen Versuch des § 153 StGB, sondern lediglich für ein
strafloses Wahndelikt.

3. Ergebnis
Damit hat L sich nicht nach § 159 StGB strafbar gemacht.

II. Ergebnis Handlungsabschnitt 4
Im Ergebnis lässt sich im Handlungsabschnitt 4 keine Strafbarkeit
des L feststellen.

E. GESAMTERGEBNIS
L hat sich wegen Körperverletzung durch Unterlassen und tat-
mehrheitlich hierzu wegen mittelbarer Falschbeurkundung straf-
bar gemacht, §§ 223, 13; 271 I, 52; 53 StGB.

44 Kindhäuser (Fn. 6) § 153 Rn. 3.
45 BGHSt 24, 38 (40); ebenso Vormbaum GA 1986, 353 ff. (367, 369); NK-StGB/ders. I,

2005, § 159 Rn. 20 ff.
46 Lackner/Kühl (Fn. 12) § 159 Rn. 3; Schönke/Schröder/Lenckner (Fn. 10) § 159 Rn. 4;

Rengier BT II (Fn. 2) § 49 Rn. 65; SK-StGBRudolphi II, 1999, § 159 Rn. 2 f.
47 Schönke/Schröder/Eser (Fn. 10) § 22 Rn. 79; LK-StGB/Hillenkamp (Fn. 8) § 22

Rn. 205. Bezogen auf § 159 ebenso Rengier BT II (Fn. 2) § 49 Rn. 65.
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die durch die Verarbeitung von Rohöl und den Vertrieb von Mineralölprodukten mehrstufig struktu-
riert sind, und zum anderen die eigentlichen Importunternehmen. Dazu zählen der unabhängige Im-
porthandel, der überwiegend Großhandel betreibt, sowie die übrigen Mineralölimporthändler, die
von Raffineriegesellschaften, Montanunternehmen, Großhändlern und anderen Unternehmen ab-
hängig sind und die keine oder keine vergleichbare eigene Absatz- und Preispolitik betreiben müssen.

Als es infolge einer politischen Krise in mehreren Staaten des Nahen Ostens zu einem drastischen
Anstieg der Preise für Mineralölprodukte kommt, beschließt der Bundestag – bei 40 anwesenden Ab-
geordneten mit einer Mehrheit von 18 zu 15 Stimmen bei 7 Enthaltungen – ein sog. »Gesetz zur
Sicherung der Energieversorgung (EVSG)«, welches auszugsweise lautet:

»§ 1 Die Preise für Mineralölprodukte werden wöchentlich vom Bundesminister für Wirtschaft festge-
setzt.

§ 2 Um Schwarzmarkt vorzubeugen, ist für den Handel mit Mineralölprodukten eine Genehmigung
erforderlich. Die Genehmigung wird erteilt, wenn

1. der Bewerber zuverlässig ist und

2. ein Bedarf an weiteren Händlern besteht.

§ 3 bis 4 ... (Vorschriften über die zuständigen Behörden sowie über Kontrollbefugnisse)

§ 5 Nach einer Übergangsfrist von 6 Monaten gilt das Genehmigungserfordernis auch für bestehende
Betriebe.

§ 6 Wirtschaftliche Unternehmen, die

1. Motorbenzin, Flugbenzin, Flugturbinenkraftstoff;

2. Dieselkraftstoff, leichtes Heizöl, Petroleum;

3. mittelschweres oder schweres Heizöl

entweder einführen oder aus eingeführtem Erdöl herstellen oder herstellen lassen, sind ganzjährig vor-
ratspflichtig.

§ 7 ... (Angaben zur gesetzlichen Vorratsmenge)

§ 8 Der Bundesminister für Wirtschaft kann die gesetzliche Vorratsmenge allgemein oder zum Teil
vorübergehend, längstens auf 6 Monate ermäßigen, um unmittelbare Schwierigkeiten in der Energie-
versorgung zu verhüten oder bereits eingetretene zu beheben.«

Eine Entschädigung oder einen Aufwendungsersatz sieht das Gesetz nicht vor. In der Begründung
zum Gesetzesentwurf führt die Bundesregierung aus, dass angesichts der »finsteren Praktiken« in Teil-
bereichen des internationalen Mineralölhandels das Erfordernis der Zuverlässigkeit unabdingbar sei,
um betrügerischen Machenschaften vorzubeugen. Eine Bedarfsprüfung sei notwendig, um auch bei
niedrig gehaltenen Preisen den Händlern ein Auskommen zu sichern und ihnen so den Anreiz zur
Umgehung von Preisvorschriften zu nehmen. Die Einführung einer Vorratspflicht für alle Unterneh-
men, die Mineralöl einführen oder herstellen, sei deshalb notwendig, um ernsten wirtschaftlichen
Störungen durch Unterbrechungen der Erdölzufuhren infolge von politischen Krisen oder Boykott-
maßnahmen der Förderungsländer vorzubeugen. Hierdurch werde eine Versorgungssicherheit ge-
währleistet, die es ermöglicht, die Zeit bis zur Normalisierung der Lage zu überbrücken oder auf andere
Versorgungsquellen auszuweichen. Es gehe in erster Linie um die Gewährleistung und Aufrechterhal-
tung der Energieversorgung.

Der Bundesrat fasst nach Eingang des Gesetzesbeschlusses folgenden Beschluss: »Ein Antrag zur
Anrufung des Vermittlungsausschusses wird nicht gestellt.« Danach wird das Gesetz ausgefertigt und
tritt in Kraft.

Die Mineralölwirtschaft ist über dieses Gesetz empört. Das Unternehmen »Ulrich Mineralölpro-
dukte GmbH« (U), mit Sitz in Deutschland, welches Mineralölhandel betreibt und auch regelmäßig
Mineralölprodukte importiert, befürchtet nun, weder den Handel noch den Import fortführen zu
können. U erhebt 14 Tage nach Inkrafttreten des Gesetzes mittels Fax Verfassungsbeschwerde. Sie
begründet diese ausführlich mit der Verletzung ihrer Grundrechte. Sie sehe sich insbesondere in ihrer
wirtschaftlichen Existenz gefährdet. Außerdem verstoße das Gesetz gegen die Grundsätze der sozialen
Marktwirtschaft. Auch sei das Gesetz nicht ordnungsgemäß zustande gekommen. Die Pflicht zur un-
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entgeltlichen Vorratshaltung beeinträchtige U zudem in ihrer Rentabilität. Sie verfüge als kleineres
Unternehmen nicht über die erforderlichen Betriebseinrichtungen zur Lagerung größerer Mengen von
Mineralölprodukten. Eine während des ganzen Jahres bestehende Vorratspflicht sei im Übrigen für
die Gewährleistung der Versorgungssicherheit nicht geboten, insbesondere bei den saisonal schwan-
kenden Erdölerzeugnissen wie Heizöl. Es hätte insoweit auch genügt, wenn sich die Verpflichtung zur
Vorratshaltung nur auf Rohöl erstrecke. Zudem müsse U nunmehr auf Inlandsbezüge umstellen oder
auf den Berufsstand des auf Raffinerielieferungen abhängigen Großhandels ausweichen oder ihr Un-
ternehmen ganz oder teilweise veräußern.
Hat die Verfassungsbeschwerde Aussicht auf Erfolg?

Bearbeitervermerk
Sollten Sie im Gutachten zu dem Ergebnis kommen, die Verfassungsbeschwerde sei unzulässig, ist die
Begründetheit in einem Hilfsgutachten zu erörtern. Auf finanz- und europarechtliche Fragen ist nicht
einzugehen. Art. 3 GG bleibt bei der Prüfung ebenfalls außer Betracht.

� LÖSUNGSVORSCHLAG

A. ZULÄSSIGKEIT

Die VB hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist.

I. Zuständigkeit des BVerfG
Das BVerfG ist gem. Art. 93 I Nr. 4a GG i.V.m. §§ 13 Nr. 8a, 90 ff. BVerfGG zuständig.

II. Beteiligtenfähigkeit
Wesensmäßige
Anwendbarkeit

Gem. § 90 I BVerfGG, Art. 93 I Nr. 4a GG kann »jedermann« VB erheben. »Jedermann« ist jeder,
der fähig ist, Träger von Grundrechten zu sein. Juristische Personen wie die U-GmbH können Träger
von Grundrechten sein, welche wesensmäßig auf sie anwendbar sind, Art. 19 III GG. Da juristische
Personen insbesondere zur Teilnahme am Wirtschaftsverkehr gegründet werden und das Innehaben,
der Erwerb und die Veräußerung wesentliche Aspekte der Teilnahme am Wirtschaftsverkehr darstel-
len, sind die hier in Betracht kommenden Grundrechte aus Art. 12, 14 GG wesensmäßig auf juristi-
sche Personen anwendbar (vgl. auch § 13 GmbHG). Da die U-GmbH auch eine inländische juristi-
sche Person ist, ist sie folglich beteiligtenfähig.

III. Beschwerdegegenstand
Beschwerdegegenstand kann jeder Akt der öffentlichen Gewalt sein (§ 90 I BVerfGG, Art. 93 I Nr. 4a
GG). U geht gegen ein formelles Bundesgesetz, also einen Akt der Legislative vor. Ein zulässiger Be-
schwerdegegenstand ist gegeben.

IV. Beschwerdebefugnis
Die Beschwerdebefugnis liegt gem. § 90 I BVerfGG vor, wenn U geltend machen kann, durch das
Gesetz in ihren Grundrechten verletzt zu sein. Das setzt voraus, dass nach dem Sachverhalt eine Verlet-
zung zumindest möglich erscheint, also nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Da es sich um eine
VB gegen ein Gesetz handelt, muss U zudem selbst, gegenwärtig und unmittelbar betroffen sein.

1. Als möglicherweise verletzte Grundrechte kommen Art. 12 I, 14 I und Art. 2 I GG in
Betracht.

U importiert Mineralölprodukte und handelt mit ihnen. Wenn U angesichts rasant steigender Rohöl-
preise die Verkaufspreise nicht selbst festsetzen darf, ist nicht auszuschließen, dass aufgrund staatlicher
Preisfestsetzung ihr berufsmäßig betriebener Handel mit diesen Erzeugnissen keinen Gewinn mehr
abwerfen kann. Indem das Gesetz die einstufig tätigen, konzernunabhängigen, mittelständischen Mi-
neralölimporteure zur ständigen Vorratshaltung verpflichte, ohne sie von den damit verbundenen
Kosten zu entlasten, ist nicht auszuschließen, dass dies ihre wirtschaftliche Existenz beeinträchtigt.
Insbesondere auch wegen der fehlenden oder geringen Lagerkapazität und der damit verbundenen
hohen Betriebskosten. Das Gesetz verletzt deshalb möglicherweise Art. 12 GG.

a) Während die Berufsfreiheit den Erwerb schützt, gewährleistet die Eigentumsfreiheit den Schutz
bereits erworbener Vermögenswerte. Der Gewerbebetrieb dient hier zwar in erster Linie dem Erwerb.
Daneben sind in solchen Unternehmen aber auch Vermögensgegenstände eingebracht worden. Zu
denken wäre vorliegend etwa an Abfüllanlagen, Tanklaster etc. Sollte U wegen des Gesetzes den Be-
trieb aufgeben müssen, wären diese Vermögensgegenstände wertlos oder zumindest im Wert stark ge-
mindert. Eine nicht auszuschließende übermäßige Belastung der U durch das Gesetz könnte deshalb
das den Schutz des Art. 14 GG genießende Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb
beeinträchtigen.
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